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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Dr. Christi-
an Magerl, Thomas Mütze, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena 
Osgyan, Katharina Schulze, Markus Ganserer, Gisela Sengl, Rosi 
Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Keine Einführung der Sonnensteuer im EEG 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen Ebenen, insbe-
sondere bei den Beratungen im Bundesrat, nachdrücklich gegen Plä-
ne zur Belastung der Eigenstromerzeugung auf Basis von erneuerba-
ren Energien mit der EEG-Umlage einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Im Zuge der Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
(EEG) ist geplant, zukünftig auch den Eigenstromverbrauch für Strom 
auf Basis von erneuerbaren Energien mit der EEG-Umlage zu belasten. 

Ziel des EEG ist die Förderung der erneuerbaren Energien. Die dabei 
anfallenden zusätzlichen Kosten werden über die EEG-Umlage auf die 
Stromkunden umgelegt. Die Hauptbelastungen tragen dabei nach der 
derzeitigen Regelung Privatkunden und kleinere und mittlere Gewerbe-
betriebe. Stromgroßverbraucher werden auf Grund der Besonderen 
Ausgleichsregelung (BesAR) mit einem Betrag von derzeit jährlich mehr 
als fünf Milliarden Euro subventioniert. 

Die Eigenstromerzeugung auf Basis von erneuerbaren Energien ist ein 
sinnvoller Schritt um die Produktion von Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien aus dem Wirkungsbereich des EEG zu entlassen und senkt damit 
die über die EEG-Umlage zu wälzenden Kosten. Die geplante Belas-
tung dieser Stromeigenerzeugung ist daher u.E. kontraproduktiv und 
gegen die Zielsetzung des EEG gerichtet. 

Es ist auch rechtsystematisch unlogisch. Mit einer vergleichbaren Ar-
gumentation könnte man Stromeffizienzmaßnahmen belasten, da sie 
ebenfalls dazu führen, dass die EEG-Kosten auf eine geringere Strom-
menge umgelegt werden. Eine Anwendung dieses Prinzips auf andere 
Bereiche macht u.E. den Unsinn dieses Vorhabens noch deutlicher: die 
Nutzung des Fahrrads führt zur Erhöhung der Kosten für die anderen 
Teilnehmer des öffentlichen Nahverkehrs, die Nutzung des Nieder-
schlagwassers im eigenen Garten führt zur Erhöhung der Kosten für die 
anderen Nutzer des Kanalsystems, 

Es gibt daher auch erhebliche rechtliche Zweifel an diesem Teil der 
geplanten EEG-Novellierung. Der Bundesverband Verbraucherzentra-
le hat daher bereits juristische Schritte angekündigt, für den Fall, dass 
diese Regelung tatsächlich umgesetzt werden würde. 


